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Einleitung

§ 1 Themeneinführung und Ziele der Arbeit

Une „révolution […] en marche“1?

Entscheidungen der französischen Höchstgerichtsbarkeit folgten seit der Fran-
zösischen Revolution einer strikt vorgegebenen Struktur: In einem einzigen 
überlangen Satz wurden verschachtelte Satzteile, eingeleitet von „Vus“, „Consi-
dérants“ und „Attendus“, aneinandergereiht, um schließlich in den Urteilstenor 
zu münden. Das nach diesem Ein-Satz-Muster gefundene Urteil selbst umfasste 
meist kaum mehr als eine Druckseite. Für die Anhängerschaft dieser traditionel-
len Redaktionsform ist der Richter2 in Frankreich vereinfacht dargestellt nach 
Montesquieuschem Vorbild „la bouche qui prononce les paroles de la loi“ – 
nichts weiter als ein mechanischer Gesetzesanwender. Dementsprechend sei es 
auch ein Gebot der Logik, aus der knappen Gegenüberstellung von Gesetz und 
Sachverhalt in einem Satz auf das Ergebnis der Entscheidung zu kommen.

Dieser traditionelle Begründungsstil wurde von der französischen Verfas-
sungsgerichtsbarkeit, dem Conseil constitutionnel, mit zwei Entscheidungen 
aus dem Jahr 20163 aufgegeben und die Entscheidungsabfassung modernisiert. 
Das rigide Ein-Satz-Muster wurde in mehrere einzelne Sätze aufgelöst, die in 
direkter Rede verfasst sind. Damit einhergehen soll auch die Erhöhung der ju-
ristischen Begründungstiefe der Entscheidungen. Aufgrund des Traditions-
reichtums des bisherigen Begründungsstils wird die Reform auch als „big-bang 
juridique“4 und „révolution en marche“5 bezeichnet.

Als zentrale Aufgabe seiner Amtszeit kündigte der 2016 neu ernannte Prä-
sident des Conseil constitutionnel Laurent Fabius die Verbesserung der Ent-
scheidungsbegründung an.6 Dies sei wesentlich für die „juridictionnalisation“, 

1 Fanny Malhière, Gaz. Pal. Édition normale 2016, S. 1420.
2 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Maskulinum 

verwendet. Die weibliche Form ist davon eingeschlossen.
3 Entscheidungen CC Nr. 2016-539 QPC und 2016–540 QPC vom 10. Mai 2016.
4 Jean-Michel Bruguière, Décisions du Conseil constitutionnel – point final pour le point-

virgule!, 13. 5. 2016.
5 Nachweis in Fn. 1.
6 Jean-Baptiste Jacquin/Patrick Roger, Fabius: „Améliorer la motivation de nos déci-

sions“, Le Monde, 19. 4. 2016, S. 9.



2 Einleitung

also die Weiterentwicklung des Gerichtscharakters des Conseil constitution-
nel. Die Entscheidungsbegründung müsse einerseits einen unzureichend argu-
mentierten, affirmativen Charakter vermeiden und dürfe sich andererseits nicht 
in endlosen Abfassungen verlieren. Dem Conseil constitutionnel sei durch die 
Möglichkeit der Verwerfung von Gesetzen, die durch die Volksvertretung ver-
abschiedet wurden, eine erhebliche Macht gegeben. Dies erlege ihm eine er-
höhte Erklärungspflicht für seine Entscheidungen auf.7 Die Äußerungen sind 
kennzeichnend für die Stellung des Conseil constitutionnel und seine aktuelle 
Entwicklung. Fabius stellt die Forderung nach einer besseren Entscheidungs-
begründung in den Zusammenhang mit der Entwicklung des Conseil consti-
tutionnel zu einem Verfassungsgericht.8 Die Frage nach der Entscheidungs-
begründung ist also mit der Stellung und Bedeutung des Conseil constitutionnel 
untrennbar verknüpft. Für die Positionierung der Institution im Gewaltengefüge 
stehen die Entscheidungsbegründung und deren öffentliche Reflexion sogar auf 
der Agenda der Amtszeit des neuen Gerichtspräsidenten an vorderster Stelle.

Ähnlich argumentiert Nicole Belloubet, die aktuelle Justizministerin Frank-
reichs, die bis zu ihrer Ernennung 2017 Mitglied des Conseil constitutionnel 
war, die Verbesserung der Entscheidungsbegründung als „erreichbares Ziel“ an-
zusehen. Dies sei nicht durch eine fundamentale Abkehr von der „strukturel-
len Entscheidungsökonomie“, sondern vielmehr durch eine „Rationalisierung 
und Objektivierung der Kriterien der Entscheidungsausarbeitung“ zu verwirk-
lichen.9 Die Reform der Entscheidungsbegründung betrifft nach ihrer Ansicht 
neben den Entscheidungen als Produkte der richterlichen Tätigkeit auch die Ar-
beitsmechanismen der Produktionswerkstatt der Entscheidungen und somit die 
interne institutionelle Struktur des Conseil constitutionnel.

Mit der Knappheit und Kürze einer Entscheidung des Conseil constitution-
nel auf der einen Seite und der Ausführlichkeit und Länge einer Bundesver-
fassungsgerichtsentscheidung auf der anderen Seite stehen sich gerade im Hin-

7 Ebd.: „La juridictionnalisation implique aussi d’améliorer encore la motivation de nos 
décisions: sans dériver vers des rédactions fleuves, nous devons éviter les affirmations qui se-
raient insuffisamment argumentées. Le pouvoir considérable, confié au Conseil constitution-
nel, de censurer la loi votée par les représentations de la Nation lui impose de bien s’expliquer 
dans ses décisions“.

8 Direkt übersetzt bezeichnet der Conseil constitutionnel nicht ein Verfassungsgericht, 
sondern einen Verfassungsrat. Im nachfolgenden Text wird aufgrund der besseren Lesbarkeit 
der Conseil constitutionnel in den vergleichenden Teilen als Gericht bezeichnet und damit an 
dessen Funktion und nicht dessen Bezeichnung angeknüpft. Der Leitlinie, bei der Übersetzung 
die Bezeichnung des funktionalen Äquivalents zu verwenden, folgt auch der Rest der Arbeit. 
Sie berücksichtigt damit die Grundproblematik der Übersetzung juristischer Fachtermini in 
eine andere Sprache, die der Rechtsvergleichung inhärent ist. Für besonders wichtige oder er-
klärungsbedürftige Ausdrücke wird die französische Originalbezeichnung hinzugefügt.

9 Nicole Belloubet, NCCC 55–56 (2017), S. 7, S. 20: „Améliorer la motivation est […] un 
objectif atteignable. Il ne se réalisera pas en bouleversant l’économie structurelle des décisions 
du Conseil constitutionnel mais en rationalisant et en objectivant autant que possible les cri-
tères d’élaboration des décisions“.
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blick auf die Verfassungsgerichtsbarkeit mit Frankreich und Deutschland zwei 
Modelle richterlicher Begründungsstile diametral gegenüber. Nach Olivier Jou-
anjan „fühlt man“ in den „knappen Sätzen“ des Conseil constitutionnel „den 
Befehlston und den autoritären Stil der französischen Judikatur“.10 Demgegen-
über sieht Etienne François die Ausführlichkeit der Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts „von der Absicht geleitet […], aktiv und mit pädago-
gischem Eifer zu der politischen Bildung der Bundesbürger beizutragen“11. In 
ähnlicher Weise versteht Michael Stolleis die Entscheidungen des Bundesver-
fassungsgerichts als „Konzentrate sachbezogener Aussagen […] in der Spra-
che des Rechtsstaats“.12 Für Gerd	Roellecke ist „der Stil [der] Entscheidungs-
begründungen […] auf Werbung angelegt“. Er vergleicht die Entscheidungen 
mit „Wagner-Opern“, deren Anliegen ständiges Werben um Zustimmung und 
Vertrauensbildung sei.13

In all diesen Typisierungen schwingt mit, dass der eigene Begründungsstil 
wesentlich vom Selbstverständnis des Gerichts abhängt. Lässt sich so anhand 
des Begründungsstils der Conseil constitutionnel als autoritäre „bouche de la 
Constitution“ und das Bundesverfassungsgericht als differenzierte Verkörpe-
rung des Verfassungsrechtsstaats charakterisieren? Zur Beantwortung dieser 
Frage orientiert sich die Arbeit an drei zentralen Fragestellungen: Erstens, ist 
die dichotome Gegenüberstellung der Begründungsstile der französischen und 
deutschen Verfassungsgerichtbarkeit empirisch haltbar? Zweitens, auf welche 
Weise ist der Begründungsstil in der nationalen Justizkultur verankert? Drit-
tens, welche institutionellen Prämissen bedingen den Begründungsstil?

§ 2 Begriffliche Annäherungen an den Begründungsstil

A.	 Linguistische	Vorüberlegungen

Da der Stil von Texten und somit auch von richterlichen Entscheidungen zu-
erst als sprachliches Phänomen aufgefasst werden kann, ist es naheliegend, 
den Blick auf sprachwissenschaftliche Forschungen zu lenken. Die Linguistik 
kennt eine große Varianz an „Stil“-Konzepten, wobei bereits über die Frage, ob 
der Stil eine literatur- oder sprachwissenschaftliche Kategorie ist, Uneinigkeit 

10 Olivier Jouanjan, Conseil constitutionnel und Bundesverfassungsgericht, in: Michael 
Stolleis (Hrsg.), Herzkammern der Republik, 2011, S. 137, S. 144.

11 Etienne François, Das Bundesverfassungsgericht und die deutsche Rechtskultur, in: 
Michael Stolleis (Hrsg.), Herzkammern der Republik, 2011, S. 52, S. 61.

12 Michael Stolleis, Juristendeutsch, in: Hans-Martin Gauger (Hrsg.), Lob der deutschen 
Sprache, 2009, S. 102.

13 Gerd	Roellecke, Karlsruhe, in: Etienne François/Hagen Schulze (Hrsg.), Deutsche Er-
innerungsorte Bd. 2, 2003, S. 549, S. 559.
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herrscht.14 Hervorgehoben wird, dass stilistische Unterschiede nicht wie gram-
matikalische als richtig oder falsch bewertet werden können, sondern der Text-
beschreibung mithilfe linguistischer Kategorien dienen.15 Diese Feststellung 
kann auf das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit übertragen werden: Auch eine 
Analyse der Begründungsstile der Spruchpraxen von Conseil constitutionnel 
und Bundesverfassungsgericht fragt nicht nach deren Richtigkeit oder Falsch-
heit. Vielmehr soll es darum gehen, welche Denkmuster bzw. „Kategorien“ der 
Begründung zugrunde liegen.

Ein Forschungsgebiet der Linguistik ist die Fachsprachen- und Textsorten-
forschung. Sie ermöglicht, durch eine abstrahierende Sicht die jeweiligen Ei-
genheiten einer Fachsprache16 bzw. die Kennzeichen verschiedener Textsor-
ten17 aufzudecken. Als praktisches Ergebnis kann dadurch die Qualität von 
Übersetzungen18 verbessert werden, beispielsweise durch die Untersuchung 
der Satzeinleitung „attendu que“19 oder des Ein-Satz-Musters in französischen 
Urteilen.20 Auch auf der Anwendungsebene kann für das Ziel dieser Arbeit eine 

14 Willy	Sanders, Linguistische Stiltheorie, 1973, S. 7, 26–38.
15 Heidrun	Pelz, Linguistik, 6. Aufl., 2001, S. 235.
16 Zum Untersuchungsgegenstand der Fachsprachenforschung s. Dieter	 Möhn/Roland	

Pelka, Fachsprachen, 1984, S. 26; Bernd	Spillner, Von der Terminologienormierung zur Fach-
textstilistik, in: Bernd Spillner (Hrsg.), Stil in Fachsprachen, 1996, S. 5, S. 7. Zur Qualifikation 
der juristischen Fachsprache aus rechtstheoretischer Sicht s. Ulfrid	Neumann, Juristische Fach-
sprache und Umgangssprache, in: Günther Grewendorf (Hrsg.), Rechtskultur als Sprachkultur, 
1992, S. 110. Linguistische Forschungen zur Fachsprachlichkeit von Gerichtsurteilen bei Regi-
na	Würstle, Textlinguistik und Fachsprache, in: Hartwig Kalverkämper (Hrsg.), Fachsprachen 
in der Romania, 1988, S. 130; Jan Engberg, Konventionen von Fachtextsorten, 1997; Thomas 
Krefeld, Das französische Gerichtsurteil in linguistischer Sicht, 1985; ders., Fachwort und All-
tagssprache – Zum Stil richterlicher Argumentation am Beispiel einer BGH-Entscheidung, in: 
Bernd Spillner (Hrsg.), Stil in Fachsprachen, 1996, S. 94.

17 Zum Untersuchungsgegenstand der Textsortenforschung, insb. der Textanordnung 
in Makrostrukturen s. Elisabeth	Gülich/Wolfgang	Raible, Linguistische Textmodelle, 1977, 
S. 46–47. Analysen französischer und deutscher Urteile bei Bernd	Altehenger, Die richterliche 
Entscheidung als Texttyp, in: János S. Petöfi (Hrsg.), Texte und Sachverhalte, 1983, S. 185; 
Jan Engberg, Wie analysiert man Gerichtsurteile? – Ein Plädoyer für eine textsortenspezifi-
sche Textanalyse, in: Annette Grindsted/Johannes Wagner (Hrsg.), Communication for specific 
purposes/Fachsprachliche Kommunikation, 1992, S. 93; Würstle, Textlinguistik und Fachspra-
che (Fn. 16); Stella Neumann, Improving the comprehensibility of German court decisions, in: 
Günter Grewendorf/Monika Rathert (Hrsg.), Formal linguistics and law, 2009, S. 55.

18 Zur übersetzungstheoretischen Frage, ob eine Übersetzung überhaupt möglich ist, 
s. Hans-Wolfgang	Schneiders, Allgemeine Übersetzungstheorie, 2007, S. 35–72. Radegundis	
Stolze	bezeichnet als „Voraussetzung des Übersetzens … eine kulturgebundene und fachliche 
Wissensbasis sowie methodologische Kenntnisse“, s. Radegundis	Stolze, Rechts- und Sprach-
vergleich beim Übersetzen juristischer Texte, in: Klaus-Dieter Baumann (Hrsg.), Kontrastive 
Fachsprachenforschung, 1992, S. 223.

19 Thomas	Krefeld, Form – Formel – Formular, in: Wolfgang Dahmen (Hrsg.), Technische 
Sprache und Technolekte in der Romania, 1989, S. 65;	Suzanne	Ballansat, „Attendu que“ – 
französische Gerichtsurteile als Herausforderung für den Übersetzer, Université de Genève, 
École de traduction et d’interprétation (Hrsg.), La traduction juridique, 2000, S. 713.

20 Würstle, Textlinguistik und Fachsprache (Fn. 16), S. 140–144.
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Parallele zur Linguistik gezogen werden. Das Verständnis für den sich aus den 
nationalen Eigenheiten ergebenden Begründungsstil kann dazu beitragen, Re-
zeptionshindernisse ausländischer Entscheidungen zu verringern. Der Begrün-
dungsstil kann wie die Sprache selbst nur durch den Kontext und tiefer liegende 
Zusammenhänge erfasst werden. Der Begründungsstil wird so als Parameter 
verstanden, implizite Vorgaben der französischen und deutschen Rechtskul-
turen herauszuarbeiten.

Darüber hinaus lehrt die Linguistik die Sprachbedingtheit des menschlichen 
Denkens. Im Mittelpunkt der Kerndebatte über den Zusammenhang zwischen 
Sprache und Denken steht die Frage, ob das Denken durch die Sprache determi-
niert ist. Für alle Strömungen der sprachlichen Relativität ist die Sapir-Whorf-
Hypothese zentral. Nach dieser determiniert die Sprache das Denken und die 
Wahrnehmung ihrer jeweiligen Sprecher. Menschliche Erkenntnis kann sich 
danach nur innerhalb semantischer und struktureller Rahmenbedingungen ver-
schiedener Einzelsprachen vollziehen.21 Durch die verschiedenen Grammati-
ken kämen die Menschen zu verschiedenen Bewertungen äußerlich ähnlicher 
Beobachtungen und somit zu einer anderen Weltsicht. Nach den grammatischen 
Regeln der Sprache kategorisiere jeder Sprecher anhand von sprachlich vor-
gegebenen Mustern eine Weltsicht „durch die Sprache“.22

Im Gegensatz dazu ist nach der Hypothese vom sprachlichen Universalismus 
das menschliche Denken universell und orientiert sich an denselben Grundprin-
zipien. Daraus wird gefolgert, dass alle Sprachen in den ihnen zugrundeliegen-
den konzeptuellen Kategorien gleich sind.23 Die grundsätzliche Bedeutung der 

21 Hadumod	Bußmann,	Lexikon der Sprachwissenschaft, 4. Aufl., 2008, S. 599–600; Ralf 
Pörings/Ulrich	Schmitz, Sprache und Sprachwissenschaft, 2. Aufl., 2003, S. 139–162. Die Sa-
pir-Whorf-Hypothese geht auf Benjamin Lee Whorf und dessen Lehrer Edward	Sapir zurück 
und wurde der Wissenschaft in den 1950er Jahren bekannt, als Whorfs Schriften postum ver-
öffentlicht wurden, s. insb. Benjamin Lee Whorf, Language, thought, and reality, 1956.

22 Whorf formuliert dies wie folgt: „Das sprachliche Hintergrundsystem einer jeden Spra-
che (mit anderen Worten: deren Grammatik) ist nicht bloß ein Reproduktionsinstrument, um 
Ideen auszusprechen, sondern es formt selbst Ideen, ist das Programm und leitet die geistige 
Aktivität des Individuums sowie dessen Analysen seiner Eindrücke“, deutsche Übersetzung 
zitiert nach Pörings/Schmitz, Sprache und Sprachwissenschaft (Fn. 21), S. 157.

23 Pörings/Schmitz, Sprache und Sprachwissenschaft (Fn. 21), S. 159. Der theoretische 
Hintergrund für den sprachlichen Universalismus ist unter anderem das Konzept der Univer-
salgrammatik von Noam Chomsky, nach dem alle Sprachen gemeinsamen grammatischen 
Grundregeln folgen, s. Noam Chomsky, Rules and Representations, 1980, ders., Lectures on 
government and binding, 1981 und ders., The minimalist program, 1995. Die erste Kritik an 
der Sapir-Whorf-Hypothese äußerte der Psychologe Eric	H.	Lenneberg,	der hauptsächlich be-
anstandete, dass es Whorf nicht gelinge, die Kausalität zwischen Sprache, Denken und tatsäch-
lichem Handeln (behavior) darzulegen, s. Eric	H.	Lenneberg, Language 1953, S. 463. Außer-
dem wird gegen die Sapir-Whorf-Hypothes die fehlende empirische Beweisbarkeit angeführt. 
Bei der Analyse der indianischen Hopi-Sprache habe sich Whorf auf Quellen verlassen, ohne 
selbst Forschungen vor Ort zu betreiben. Einige von Whorfs Thesen, etwa, dass die Hopi-Spra-
che keine verschiedenen Zeiten kenne, konnten widerlegt werden, s. Helmut Gipper, Gibt es 
ein sprachliches Relativitätsprinzip?, 1972.
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Debatte um die sprachliche Relativität liegt in der Reflexion der Sprachbedingt-
heit menschlichen Erkennens und Denkens.24

Genauso wie die Sprache das Denken bedingt, könnte der Begründungsstil 
als „Reflexionshorizont der Rechtsprechung“25 vorausgehen. Der transportierte 
Rechtsinhalt könnte von der sich im Begründungsstil wiederzufindenden Denk-
schablone richterlichen Erkennens genauso beeinflusst werden wie das Denken 
von der es formenden Sprache. Insbesondere unter rechtsvergleichender Sicht 
ist der Begründungsstil als Reflexionshorizont ein wichtiger Baustein, die Re-
zeption fremder Rechtsordnungen zu erleichtern, aber auch die Eigenheiten der 
eigenen Rechtsordnung zu erkennen. Der Ausbau eines tiefgehenden Verständ-
nisses für die nationalen Denkmuster ist essentiell für eine aktive und instruk-
tive Kommunikation von Gerichten in Europa.26 Unabhängig davon, welcher 
linguistischen These man folgt, können durch den Vergleich der Begründungs-
stile die dahinterliegenden Denkmuster besser erfasst werden.

B.	 Stil	und	Recht

In der juristischen Fachterminologie wird der Begriff „Stil“27 unterschiedlich 
verwendet. Historisch könnten es sogar die Juristen des in Bologna im 11. Jahr-
hundert aufblühenden Rechtsstudiums gewesen sein, die den Begriff des Stils 
in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch importierten.28 Als juristischer 
Fachbegriff wurde der Begriff „stilus curiae“ bereits im Mittelalter verwendet 
und bezeichnete in seiner wichtigsten Bedeutungsvariante die Gesamtheit der 
Regeln, nach denen eine Behörde bei der Abfassung ihrer amtlichen Schrift-
stücke vorging.29 In der frühen Neuzeit wurde der Begriff als „Kanzleistil“ für 
die äußere Form sowie die Verwendung von Formeln als vorformulierten, fest-
stehenden Textstücken gebraucht.30 Damit existierte im deutschen Sprachraum 

24 Pelz, Linguistik (Fn. 15), S. 37. Zum aktuellen Stand der Debatte s. Guy Deutscher, 
Through the language glass, 2010.

25 Matthias	Jestaedt, Begründungsstil als Reflexionshorizont, in: Johannes Strangas/An-
tonis Chanos/Chris Papacharalambous/Dimitrios Pyrgakis/Michail Tsapogas (Hrsg.), Begrün-
dung, Legitimation und Recht, 2012/2013, S. 1071, S. 1075.

26 Armin	von	Bogdandy,	Christoph	Grabenwarter,	Peter	M.	Huber, Verfassungsgerichts-
barkeit im europäischen Rechtsraum, IPE VI, 2016, § 95, Rn. 8.

27 In seiner allgemeinsprachlichen Begriffsverwendung bezeichnet „Stil“ die „Einheit der 
Ausdrucksformen [eines Kunstwerkes, eines Menschen, einer Zeit]“ oder eine „Darstellungs-
weise, Art“, s. Duden, 27. Aufl., 2017, S. 1062.

28 Hans-Wolfgang	Strätz, Notizen zu ‚Stil‘ und Recht, in: Hans Ulrich Gumbrecht/Armin 
Biermann (Hrsg.), Stil, 1986, S. 53, S. 59–60.

29 Ebd., S. 55–57. Zu den sonstigen Bedeutungsvarianten s. S. 54–55.
30 Ebd., S. 60–62. Die Begriffsverwendung beschränkte sich hauptsächlich auf die latei-

nische Begrifflichkeit, s. Jacob Grimm/Wilhelm Grimm, Deutsches Wörterbuch, Bd. 18, Sp. 
2912, 2920–2921.
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eine juristische Verwendungsweise des Stilbegriffs, der insbesondere die Form 
umfasste, in der ein juristisches Schriftstück abgefasst war.

Im deutschen Diskurs ist der Begriff des Stils heute vor allem durch die Ver-
wendung und Abgrenzung von Gutachten- und Urteilsstil bekannt. Damit ist 
er insbesondere in der juristischen Ausbildung zentral und dient der Anleitung 
zur schulmäßigen Abfassung von juristischen Gutachten bzw. Urteilen.31 Noch 
weiter gefasst wird der Begriff des Stils bei der Auseinandersetzung mit dem 
Schreib- bzw. Sprachstil verwendet32, respektive in Form von „Stilkunden für 
Juristen“. Dort wird Stil vornehmlich als die Beschäftigung mit der Form im 
Gegensatz zum Inhalt gesehen und mit der Frage nach einer besonders schönen 
oder guten Ausdrucksform verknüpft.33

Heinrich Triepel geht in „Vom Stil des Rechts“ über eine rein äußerliche 
Stilkunde hinaus und bezieht den „schönen“ Inhalt und die Harmonie zwischen 
Form und Inhalt mit ein. Ihm geht es um die „Möglichkeit, rechtliche Phänome-
ne ästhetisch zu beurteilen“34. So leitet er auch den Stilbegriff aus dem Ästhe-
tikbegriff der Kunst ab35 und kommt zu einer eigenen Begriffsdefinition: „Stil 
ist überall vorhanden, wo etwas Geistiges in spezifischer Weise zum Ausdrucke 
kommt und sich eine Einheitlichkeit der Ausdrucksformen desselben Geistes 
feststellen lässt.“36 Rechtliche Phänomene sind für Triepel „schön, wenn sie 
auf hohen sittlichen Werten aufgebaut sind.“37 Form und Inhalt bezeichnet er 
als „dialektische Begriffe“, „von denen keiner ohne den andern gedacht werden 
kann.“38 Schließlich bestehe die Schönheit eines rechtlichen Phänomens aus 
der Schönheit von drei Komponenten: Inhalt, Form und „Echtheit“, also einem 
harmonischen Wechselverhältnis zwischen Inhalt und Form.39 Die von Trie-
pel 1947 publizierte Arbeit stellt eine kritische Auseinandersetzung und Dis-
tanzierung zur Pervertierung des Rechts im Nationalsozialismus dar.40 Dies er-
klärt die zentrale Bedeutung sittlicher und moralischer Gesichtspunkte für die 
Schönheit des Stils.41

31 Filippo Ranieri, RJ 1985, S. 75, S. 76.
32 Zur Frage des „guten Stils“ stellvertretend für die Vielzahl an Literatur s. Ludwig	Rei-

ners, Stilkunst, 2. Aufl., 2004.
33 Tonio Walter, Kleine Stilkunde für Juristen, 2002, S. 25, Friedrich	E.	Schnapp, Jura 

2015, S. 130.
34 Heinrich Triepel, Vom Stil des Rechts, 1947, S. 52.
35 Ebd., S. 61.
36 Ebd., S. 62.
37 Ebd., S. 55.
38 Ebd., S. 54.
39 Ebd., S. 56–57.
40 Ralf Poscher, Heinrich Triepel, in: Arthur J. Jacobson/Bernhard Schlink (Hrsg.), Wei-

mar, 2000, S. 171, S. 174; Andreas	von	Arnauld/Wolfgang	Durner, Heinrich Triepel und die 
Ästhetik des Rechts, in: Heinrich Triepel, Vom Stil des Rechts, 2007, S. V, S. IX–X.

41 Bis heute bleibt sie für den deutschen Sprachraum die einzige größere Auseinander-
setzung mit dem Themenkomplex Ästhetik und Recht. Demgegenüber wird die rechtstheo-
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Ebenso existieren Abhandlungen, deren Schwerpunkt auf dem Stil der Ver-
fassung42 oder des Gesetzes43 liegt. Sie werfen die Frage auf, welche Anfor-
derungen an die Formulierung und Verständlichkeit von Normen zu stellen 
sind. Demgegenüber versteht Peter Lerche „unter ‚Stil‘ nicht die	Art	des	Sa-
gens – sei es als Ausdruckskultur mit ästhetischem, erkenntnistheoretischem 
oder standesethischem Bezug; [… sondern] sozusagen spiegelbildlich die	Art	
der	ursprünglichen,	aber	nachhaltigen	Aufnahme: d. h. die Art der ursprüng-
lichen rechtlichen Formung außerdogmatischer Gegebenheiten mit der Folge, 
sie für die dogmatische Fragestellung überhaupt erst bereit zu machen.“44 Für 
Lerche ist Stil also keine reine Formfrage, sondern eine Vorformung, welche 
der konkreten Methode45 vorgelagert ist. Mit dem Ziel, die Besonderheit der 
Verfassungsgerichtsbarkeit zu beschreiben, nennt er „stilbildende Komponen-
ten“46, aus denen er dann methodische Konsequenzen ableitet.47

Ein einheitliches Konzept des Begriffs „Stil“ im Recht existiert folglich 
nicht. Der Begriff wird sowohl in der Praxis bzw. Ausbildung als auch in der 
Theorie in vielfältiger Weise eingesetzt. Gewisse Gemeinsamkeiten können 
den vorgestellten Verwendungsweisen dennoch entnommen werden: „Stil“ be-
schreibt einerseits häufig allgemeine,	grundlegende	Ausdrucksformen	und	Dar-
stellungsweisen. So bezeichnet etwa der Gutachten- und Urteilsstil die beiden 
grundsätzlichen Darstellungsweisen rechtlicher Fallbearbeitung in der (deut-
schen) Juristenausbildung und -praxis. Auch den theoretischen Konzeptionen 
geht es um grundlegende Denkmuster: Triepels ästhetischer Stilbegriff ist auf 
die Verknüpfung von Form und Inhalt im Sinne eines „schönen“ Rechts aus-
gelegt; für Lerche ist Stil eine den Methoden vorgelagerte „Art ursprünglicher 
rechtlicher Formung“. Stil setzt sich andererseits aus verschiedenen Faktoren 
zusammen, etwa in Form stilbildender Komponenten bei Lerche. Der Begriff 

retische Debatte insbesondere im englischsprachigen Sprachraum vermehrt geführt, s. von	Ar-
nauld/Durner, Heinrich Triepel und die Ästhetik des Rechts (Fn. 40), S. VI–VII, XXI, Fn. 60.

42 Andreas	Voßkuhle, AöR 1994, S. 35; Wolfgang	Graf	Vitzthum, Form, Sprache und Stil 
der Verfassung, in: Otto Depenheuer/Christoph Grabenwarther (Hrsg.), Verfassungstheorie, 
2010, S. 373, S. 379–380; Josef Isensee, Vom Stil der Verfassung, 1999.

43 Paul Kirchhof, NJW 2002, S. 2760.
44 Peter Lerche, DVBl 1961, S. 690, S. 691, sowie später auf die Verfassung bezogen ders., 

Stil und Methode der verfassungsrechtlichen Entscheidungspraxis, in: Peter Badura/Horst 
Dreier (Hrsg.), Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. 1, 2001, S. 333, S. 336.

45 Unter „Methode“ versteht Lerche die „Regeln der konstruktiven Verarbeitung im Sinn 
der Gewinnung, Verbindung, Handhabung instrumentaler Rechtsgewinnungsformen“, s. Ler-
che, Stil und Methode der verfassungsrechtlichen Entscheidungspraxis (Fn. 44), S. 336.

46 Die verschiedenen stilbildenden Komponenten sind die richterliche Aufnahme der 
Verfassung als eines „gegebenen“ Normengefüges mit Maßstabscharakters, das richterliche 
Verständnis der Verfassung als einheitliches Sinngefüge sowie die richterliche Sicht der Ver-
fassung als ein zu konkretisierendes und zeitlich zu aktualisierendes Normenwerk, s. ebd., 
S. 336–348.

47 Ebd., S. 349–361.
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„Stil“ wird demnach zur Beschreibung komplexer,	vielschichtiger	Phänomene 
verwendet.

C.	 Stil	und	Rechtsvergleichung

Bereits Triepel zieht als Vergleichsschablone zur Charakterisierung des Stils der 
Rechtsanwendung explizit den Stil französischer Urteile heran: In den „oft end-
los, aber wohldurchdacht wiederholenden ‚attendu que‘ oder ‚vu que …‘“ zeige 
„sich die dem französischen Geiste eigentümliche logisch klare und durchsich-
tige Art des Denkens“48. Seine Beschreibung des französischen Stils geht zum 
einen mit der klassischen Charakterisierung als formalisiertem, insbesondere 
logischem Stil einher. Zum anderen knüpft sie an eine allgemeine französische 
Art	des	(Rechts)denkens und somit an nationale Eigenheiten an.

Die Rechtsvergleichung kennt eine Vielzahl verschiedener Stildefinitio-
nen. Im Standardwerk zur Rechtsvergleichung von Konrad	Zweigert und Hein 
Kötz werden die Rechtskreise nach ihrem Stil eingeteilt und somit der Stil als 
Klassifikationskriterium für gesamte Rechtskreise verwendet.49 Zu den stilprä-
genden Merkmalen zählen nach Zweigert und Kötz die historische Herkunft 
und Entwicklung einer Rechtsordnung, in ihr vorherrschende besondere recht-
liche Denkweisen, charakteristische Rechtsinstitute, die Art und Auslegung der 
Rechtsquellen sowie ideologische Faktoren.50

Von dieser Verwendungsweise ist die rechtsvergleichende Analyse des Stils 
von Entscheidungen verschiedener Gerichtsbarkeiten zu unterscheiden. Die im 
Folgenden exemplarisch angeführten Analysen US-amerikanischer, deutscher 
und französischer Autoren kennzeichnen sich durch große Unterschiede ins-
besondere hinsichtlich des Erkenntnisweges der Vergleiche.

Die ersten Stilanalysen stammen von Autoren aus dem Rechtskreis des 
Common Law. Jan Gillis Wetter macht drei Hauptpunkte von „style“ aus: „uni-
formity“ (Einheitlichkeit), „consistency“ (Durchgängigkeit) sowie „perma-
nency“ (Beständigkeit).51 Der jeweils nationale Stil werde seiner Auffassung 
nach durch verschiedene Merkmale bedingt, die häufig unter der Oberfläche 
versteckt blieben und nur unbewusst den Stil beeinflussten. Wetter zählt eine 
Liste nicht abschließender Faktoren auf, wie etwa die juristische Ausbildung, 
das sonstige Gerichtspersonal, den Verfahrensablauf, die Arbeitsbedingungen 

48 Triepel, Vom Stil des Rechts (Fn. 34), S. 105.
49 Konrad	Zweigert/Hein	Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete 

des Privatrechts, 3. Aufl., 1996, S. 62. Eine kritische Auseinandersetzung mit der als „Stiltheo-
rie“ bezeichneten Herangehensweise Zweigerts und Kötz’ findet sich bei Léontin-Jean Con-
stantinesco, ZVglRWiss 1979, S. 154.

50 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privatrechts 
(Fn. 49), S. 68.

51 Jan Gillis Wetter, The styles of appellate judicial opinions, 1960, S. 43.
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am Gericht und die Rolle der Anwaltschaft.52 Jean Louis Goutal unterscheidet 
zwischen „path of justification“ und „style of justification“. Der „path“ besteht 
für ihn aus der Länge, dem Begründungsmuster sowie dem Tonfall der Ent-
scheidungen. Davon grenzt er den „style“ ab, der umfassender zu verstehen sei 
und auch Wortschatz, Syntax, Metaphern und sonstige Stilmittel einschließe. 
Länge und Tonfall (eigentlich Merkmale des „path“) würden sich aber auch auf 
den „style“ auswirken.53

Stilanalysen deutscher Autoren finden sich im internationalen Vergleich sel-
tener. Kötz untersucht weder den Individualstil eines einzelnen Richters oder 
Gerichts noch den Epochenstil einer gewissen Zeit, vielmehr den „National-
stil“.54 Als Kriterien seiner Analyse nennt Kötz den Einbezug der Materialien 
für den Rechtsfindungsprozess, worunter er Rechtsnormen, Präjudizien und 
juristisches Schrifttum versteht, die Rolle und Behandlung des Sachverhalts 
sowie die Berücksichtigung von allgemeinem Tatsachenwissen und die Häufig-
keit ethischer, rechtspolitischer und sozialökonomischer Wertungen im Urteil.55 
Später erweitert er den Kriterienkatalog um den Umfang der Entscheidungen, 
die Frage nach der Offenlegung von Voten bei Kollegialgerichten sowie den 
„Begründungsstil“, wobei dieser induktiv oder deduktiv, persönlich oder unper-
sönlich, diskursiv oder apodiktisch sein könne.56

Jutta Lashöfer versteht unter „Urteilsstil“ die „Zusammenfassung derjeni-
gen Merkmale, die gerichtlichen Entscheidungen ihre besondere Prägung ver-
leihen.“57 Davon unterscheidet sie die äußere Form als eine sprachliche Ana-
lyse von Wortwahl, Satzbau und sonstigen grammatikalischen Besonderheiten. 
Während diese ästhetische Wirkung für sie nur zweitrangig ist, sind für sie die 
Art und Weise der Sachverhaltsschilderung, die rechtlichen Begründungswege, 
die Berücksichtigung der Rechtsansichten der Parteien und Vorinstanzen sowie 
die Wiedergabe auch außerrechtlicher Erwägungen im Urteil und schließlich 
die Juristenausbildung die entscheidenden Merkmale.

In Frankreich wird der „style“58 allgemein zu einem zentralen Thema er-
klärt: „C’est un grand sujet – essentiel même –, parce qu’il n’y a pas de pensée 
sans style, d’action sans style, de langage sans style, de décisions sans style. 
[…] ‚On ne vit que par le style‘.“59 Kein Gedanke, kein Handeln, kein Aus-
druck, keine Entscheidung ohne Stil? Die zentrale Stellung des Stils klingt be-

52 Ebd., S. 46.
53 Jean Louis Goutal, American Journal of Comparative Law 1976, S. 43, S. 43–44.
54 Hein	Kötz, Über den Stil höchstrichterlicher Entscheidungen, 1973, S. 5–6.
55 Ebd., S. 6–7.
56 Hein	Kötz, RabelsZ 1988, S. 644, S. 645.
57 Jutta Lashöfer, Zum Stilwandel in richterlichen Entscheidungen, 1992, S. 1.
58 Zur allgemeinen Verwendung des Begriffs „style“ in Frankreich s. Éric	Bordas, „Style“, 

2008.
59 Philippe Malaurie, Justice & Cassation 2013, S. 321, S. 321, zitiert François-René	de	

Chateaubriand nach Chateaubriand, Les mémoires d’Outre tombe, L. XI, ch. 2.
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